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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
des endgültigen Wahlkreisergebnisses der Landtagswahl am 09.10.2022 

im Wahlkreis 41-Diepholz 
 

Der Niedersächsische Landeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 26.10.2022 das amtliche Ender-
gebnis der Landtagswahl vom 09.10.2022, das vom Landeswahlausschuss am 20.10.2022 festgestellt 
worden war, abgeändert. Von diesen Änderungen war auch das Wahlergebnis für den Wahlkreis  
41-Diepholz betroffen. Gem. § 32 Nieders. Landeswahlgesetz (NLWG) i. V. m. § 68 Abs. 8 Nieders. 
Landeswahlordnung (NLWO) gebe ich nachstehend das endgültige Wahlergebnis der Landtagswahl im 
Wahlkreis 41-Diepholz bekannt. 
 
Diepholz, den 27.10.2022 
Der Kreiswahlleiter 
der Landtagswahlkreise 40-Syke und 41-Diephoz 
In Vertretung 
Tammen 

 
 
Wahlkreis 41-Diepholz: 
Wahlberechtigte                  60.526 
Wählerinnen/Wähler                  35.883 
Ungültige Erststimmen                       364 
Gültige Erststimmen                  35.519 
Ungültige Zweitstimmen                      313 
Gültige Zweitstimmen                  35.570 
 
 

I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:  
 

Bewerberin/Bewerber    Partei     Erststimmen 
Wall, Wiebke     SPD              10.928 
Scharrelmann, Marcel    CDU              14.196 
Heidemann, Thomas    GRÜNE               3.472 
Hannker, Heike     FDP                2.108 
Muhle, Alfons     AfD                3.747 
Barth, Michael     DIE LINKE.               1.068 
 
Im Wahlkreis 41-Diepholz ist damit der Wahlkreisbewerber Scharrelmann, Marcel - CDU - ge-
wählt. 
 
 

II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf: 
 

Landeswahlvorschlag                  Zweitstimmen 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)             11.391 
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)           11.585 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)                 3.844 
Freie Demokratische Partei (FDP)                 2.393 
Alternative für Deutschland (AfD)                 3.928 
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.)                   774 
Basisdemokratische Partei Deutschland Landesverband Niedersachsen (dieBasis)                      282 
FREIE WÄHLER Niedersachsen (FREIE WÄHLER)                              344 
Partei der Humanisten Niedersachsen (Die Humanisten Niedersachsen)                 50 
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und  
basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)                   261 
Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)                 105 
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ Landesverband Niedersachsen  
(Tierschutzpartei)                      424 
Piratenpartei Niedersachsen (PIRATEN)                   110 
Volt Deutschland Landesverband Niedersachsen (Volt)                    79 
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Bekanntmachung 
des Landkreises Diepholz 

über die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach den 
Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

- öffentliche Bekanntmachung - Genehmigung (Az. 63 DH 0558/2021/71) - 
 
Der Schierloh Engineering GmbH, Süstedter Dorfstraße 22 in 27305 Bruchhausen-Vilsen, wurde auf 
Antrag nach §§ 4 und 10 des BImSchG vom Landkreis Diepholz als zuständige Genehmigungsbehörde 
am 27.10.2022 die Genehmigung für folgende Maßnahmen erteilt: 
 
Errichtung und Betrieb von 7 Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-160 EP5 mit je 5,5 MW 
Nennleistung, einer Nabenhöhe von 166,60m, einem Rotordurchmesser von 160,00m bei einer 
Gesamthöhe von 246,60m 

 
Der verfügende Teil der Genehmigung und die Rechtsbehelfsbelehrung werden in der Anlage bekannt 
gemacht. Auf Maßgaben und Nebenbestimmungen des Bescheides wird hingewiesen. 
 
Der vollständige Genehmigungsbescheid einschließlich der Begründung liegt in der Zeit 
    

vom 08.11.2022 bis 22.11.2022 
 
beim Landkreis Diepholz, Zimmer B 111, Niedersachsenstr. 2, (Zugangsmöglichkeit auch über Röm-
lingstr.), 49356 Diepholz, an jedem behördlichen Arbeitstag zu jedermanns Einsicht öffentlich aus und 
kann dort während der Dienststunden und nach telefonischer Vereinbarung digital eingesehen werden. 
 
Mit Ablauf des 22.11.2022 gilt der Bescheid gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung und der Genehmigungsbescheid mit Ausnahme der in Bezug ge-
nommenen Antragsunterlagen sind auch im Internet unter http://www.diepholz.de und dort über den 
Pfad >amtliche Bekanntmachungen einsehbar. 
 
Anlage 
I.  Entscheidung 

Aufgrund des Antrages vom 29.04.2022 wird nach §§ 4 und 10 des Gesetzes zum Schutze vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 26.09.2002 (BGBl. I. S. 3830) - in der zurzeit gelten-
den Fassung – in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) vom 
02.05.2013 (BGBl. I S. 973) und Nr.  1.6.2, Buchstabe G, des Anhanges zur gleichnamigen Verordnung 
nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen unbeschadet der Rechte Dritter die  
 

Genehmigung 

 
erteilt, auf den Grundstücken der  
 
Gemarkung Süstedt Süstedt Süstedt Süstedt Süstedt Süstedt Süstedt 
Flur 24 24 24 25 25 25 25 
Flurstück 6 10 20 5/1 5/3 18 19 

 
7 Windenergieanlagen (WEA) zu errichten und zu betreiben. 
 
Die Genehmigung hat folgenden Inhalt: 
Errichtung und Betrieb von 7 Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-160 EP5 mit je 5,5 MW Nenn-
leistung, einer Nabenhöhe von 166,60m, einem Rotordurchmesser von 160,00m bei einer Gesamthöhe 
von 246,60m. 
 
Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Bestandskraft dieser Genehmigung 
nicht mit der Errichtung der Anlage begonnen wurde. 
 

http://www.diepholz.de/
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Die Anlage ist entsprechend den dieser Genehmigung beigefügten Unterlagen zu errichten und zu be-
treiben, soweit sich durch die in der Genehmigung aufgenommenen Bedingungen, Auflagen oder Hin-
weise nichts anderes ergibt.   
 
Die diesem Genehmigungsbescheid beigefügten Unterlagen und Beschreibungen sind Bestandteil der 
Genehmigung. 
 
Die Kosten des Genehmigungsverfahrens hat der Antragsteller zu tragen. 
 
II. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch wäre schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landkreis Diepholz, Niedersachsen-
straße 2, 49356 Diepholz, einzulegen. 
 
Hinweis: 

Sie können einen Rechtsbehelf auch auf elektronischem Weg an den Landkreis Diepholz senden. In 
diesem Fall beachten Sie bitte: Nur solche förmlichen Anträge und Widersprüche, die Sie über das 
„Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach“ (EGVP) an den Landkreis Diepholz senden, gelten 
als rechtswirksam gestellt bzw. erhoben. Nähere Informationen zum EGVP erhalten Sie im Internet 
unter http://www.diepholz.de.  
 
Einfache Mitteilungen und Anfragen können Sie natürlich wie bisher per eMail an den Landkreis 
Diepholz senden. 
 
Nach Artikel 3 des Gesetzes zur Beschleunigung von Investitionen vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2694) 
hat der Widerspruch eines Dritten keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf Antrag kann das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht, Uelzener Straße 40, 21335 Lüneburg, 
die aufschiebende Wirkung des Drittwiderspruches ganz oder teilweise anordnen. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
i. A. gez. Maaß 

 
 

B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

- Gemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen 
- Bebauungsplan Nr. 4 (16/73) „Sporthalle Süstedt“ 
 

Der Rat der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am 05.10.2022 den Bebauungsplan 
Nr. 4 (16/73) „Sporthalle Süstedt“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gem. § 84 Nieder-
sächsische Bauordnung (NBauO) als Satzung gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I 
S. 1353)  und die Begründung beschlossen.  
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Die konkrete Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Übersichtsplan zu entnehmen: 
 

 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 4 (16/73) „Sporthalle Süstedt“ mit örtlichen 
Bauvorschriften über die Gestaltung gem. § 84 NBauO und die Begründung gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
in Kraft. 
 

Der Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
liegen ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruch-
hausen-Vilsen, öffentlich aus und können dort während der Dienststunden eingesehen werden. Ergän-
zend kann der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung auch auf der 
Homepage der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (www.bruchhausen-vilsen.de) oder auf dem Lan-
desportal (https://uvp.niedersachsen.de) eingesehen werden. Über den Inhalt kann jedermann Auskunft 
verlangen. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird gem. § 44 Abs. 5 
BauGB hingewiesen. 
 

Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvor-
gangs bei der Aufstellung von Satzungen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, wenn sie gem. 
§ 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 01.11.2022 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bormann 

http://www.bruchhausen-vilsen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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Samtgemeinde Rehden 
 

Satzung 
über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss 

an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
der Samtgemeinde Rehden 

 
- Abwasserbeseitigungssatzung 

 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191) in 
Verbindung mit den §§ 95 und 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. 
S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 911) und i.V.m. §§ 54 ff des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) i.d.F. vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBl. I, S. 3901) hat der Rat der Samtgemeinde Rehden in 
seiner Sitzung am 20.10.2022 folgende Satzung beschlossen: 

 
I. Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Die Samtgemeinde Rehden betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des in ih-

rem Entsorgungsgebiet anfallenden Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) eine 
rechtlich jeweils selbständige Anlage 

 
1. zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung, 

 
2. zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung 
 
als öffentliche Einrichtung. 
 

(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungsan-
lagen im Trennverfahren (zentrale Abwasser- anlagen) oder mittels Einrichtungen und Vorkeh-
rungen zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser einschließlich Fäkalschlamm (dezentrale Ab-
wasseranlagen). 

 
(3) Die Samtgemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen 

lassen. 
 

(4) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, 
Erweiterung und Sanierung bestimmt die Samtgemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Ab-
wasserbeseitigungspflicht. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behan-
deln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser nebst Entsorgung des Klär-
schlamms sowie die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in 
abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers. 

 
(2) Abwasser i.S. dieser Satzung ist Schmutzwasser. 

 
1. Schmutzwasser ist 

a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser  (häusliches Abwasser),  
b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 

verunreinigte oder sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches 
Abwasser). Ausgenommen ist das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene 
Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzte Böden aufgebracht zu werden. 
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2. Als Abwasser gilt auch jedes sonstige in die Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung einge-
leitete Wasser. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen 

Sinne. 
 

(4) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung, soweit 
sie nicht Bestandteil einer öffentlichen Abwasseranlage sind. 

 
(5) Die zentrale öffentliche Abwasseranlage endet hinter dem Revisionsschacht auf dem zu ent-

wässernden Grundstück.  
 

(6) Zu der zentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören das gesamte öffentliche Entwässe-
rungsnetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie 
 
1. Leitungsnetz mit – je nach den örtlichen Verhältnissen – getrennten Leitungen für Schmutz-

wasser und Niederschlagswasser (Trennverfahren) oder / und gemeinsamen Leitungen für 
beide Abwasserarten (Mischverfahren), die Grundstücksanschlüsse, Reinigungs- und Re-
visionsschächte sowie die Pumpstationen; 

 
2. alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers wie z.B. die Klärwerke und ähnliche An-

lagen, die im Eigentum der Gemeinde stehen, und ferner die von Dritten hergestellten und 
unterhaltenen Anlagen, deren sich die Gemeinde bedient; 

 
3. offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, die zur Aufnahme der Abwässer dienen und 

nicht Gewässer i.S. des Nds. Wassergesetzes sind. 
 

(7) Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für 
Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und aus Kleinkläran-
lagen einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des zu entwässernden Grundstücks. 

 
(8) Soweit sich Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstückseigentümer beziehen, gelten die 

Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte und solche Personen, die die tatsächli-
che Gewalt über eine bauliche Anlage oder ein Grundstück ausüben. 

 
§ 3 

Anschlusszwang 
 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück – sofern es nicht unter § 5  
Abs. 1 fällt – nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an eine öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen, sobald auf seinem Grundstück Abwasser auf Dauer anfällt. 

 
(2) Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden für den 

dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche oder indust-
rielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde oder das 
Grundstück derart befestigt worden ist, dass Niederschlagswasser als Abwasser anfällt. 

 
(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage, 

soweit die öffentlichen Kanalisationsanlagen für das Grundstück betriebsbereit vorhanden sind, 
sonst auf den Anschluss des Grundstücks an die dezentrale Abwasseranlage. 

 
(4) Besteht ein Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage, kann die Samtgemeinde den An-

schluss an die zentrale Abwasseranlage verlangen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 3 
nachträglich eintreten und soweit die Vorschrift des § 96 Abs.6 Satz 3 NWG dem nicht entge-
gensteht. Der Grundstückseigentümer erhält eine entsprechende Mitteilung mit der Aufforde-
rung zum Anschluss seines Grundstücks an die zentrale Abwasseranlage. In der Aufforderung 
ist das dringende öffentliche Bedürfnis für den Anschluss darzulegen. Der Anschluss, für den 
binnen eines Monats nach Zugang der Aufforderung der Antrag nach § 7 zu stellen ist, ist in-
nerhalb von drei Monaten nach Erteilung der Entwässerungsgenehmigung vorzunehmen. 
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(5) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle eingebaut werden 
sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen der Samtgemeinde alle Einrichtungen für 
den künftigen Anschluss an die zentrale Abwasseranlage vorzubereiten. 

 
§ 4 

Benutzungszwang 
 

Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Abwasser – sofern nicht eine Einleitungsbe-
schränkung nach §§ 8 und 9 gilt – der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen. 

 
§ 5 

Ausnahme und Befreiung vom 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Bei der zentralen Abwasseranlage (Schmutzwasser) kann die Befreiung vom Anschluss- und 

Benutzungszwang auf Antrag gewährt werden, wenn der Anschluss des Grundstücks für den 
Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumut-
bar ist. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Aufforderung zum Anschluss bei der Samt-
gemeinde zu stellen. 

 
Wird die Befreiung ausgesprochen, besteht für das Grundstück hinsichtlich der Schmutzwas-
serentsorgung die Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung der dezentralen Abwasser-
anlage. 

 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des Widerrufs 

oder auf eine bestimmte Zeit ausgesprochen werden. 
 

§ 6 
Entwässerungsgenehmigung 

 
(1) Die Samtgemeinde erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum An-

schluss an die jeweilige öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Entwässerungsge-
nehmigung). Änderungen der Grundstücksentwässerungsanlage, der der Entwässerungsge-
nehmigung zugrunde liegenden Abwasserverhältnisse oder des Anschlusses an die Abwasser-
anlagen bedürfen ebenfalls einer Genehmigung. 

 
(2) Genehmigungen sind vom Grundstückseigentümer schriftlich zu beantragen (Entwässerungs-

antrag). 
 

(3) Die Samtgemeinde entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. 
Sie kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstück-
sentwässerungsanlagen durch Sachverständige verlangen, sofern das zur Entscheidung über 
den Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der Grundstückseigentümer 
zu tragen. 

 
(4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt 

auch für und gegen die Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers. Sie ersetzt nicht Er-
laubnisse und Genehmigungen, die für den Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungs-
anlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten. 

 
(5) Die Samtgemeinde kann – abweichend von den Einleitungsbedingungen dieser Satzung – die 

Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder 
der nachträglichen Einschränkung oder Änderung erteilen. 

 
(6) Die Samtgemeinde kann dem Grundstückseigentümer die Eigenüberwachung seiner Grund-

stücksentwässerungsanlage und für das auf dem Grundstück anfallende Abwasser sowie die 
Verpflichtung zur Vorlage der Untersuchungsergebnisse auferlegen. Sie ist berechtigt, Art und 
Umfang der Eigenüberwachung zu bestimmen. Die Samtgemeinde kann ferner anordnen, dass 
der Grundstückseigentümer eine regelmäßige Überwachung durch die Samtgemeinde zu dul-
den und die dadurch bedingten Kosten zu erstatten hat. 
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(7) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder der Änderung 
der Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit die Samtge-
meinde ihr Einverständnis erteilt hat. 

 
(8) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der 

Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage begonnen oder wenn die 
Ausführung drei Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens 
drei Jahre verlängert werden. 

 
§ 7 

Entwässerungsantrag 
 

(1) Der Entwässerungsantrag ist bei der Samtgemeinde zeitgleich mit dem Antrag auf Baugeneh-
migung einzureichen, wenn die Entwässerungsgenehmigung wegen eines genehmigungs-
pflichtigen Bauvorhabens erforderlich wird. Bei allen anderen Vorhaben ist der Antrag einen 
Monat vor deren geplanten Beginn einzureichen. 

 
(2) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale Abwasseranlage hat zu enthalten: 

 
1. Erläuterungsbericht mit  

 
- einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung, 
- Angabe über die Größe und Befestigungsart der Grundstücksflächen, 

 
2. Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Abwasser eingeleitet werden soll, nach 

Art und Umfang der Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie des voraussichtlich 
anfallenden Abwassers nach Menge und Beschaffenheit, 

 
3. bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über 

 
- Menge und Beschaffenheit des Abwassers 
- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage 
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, 

Leichtstoffe) 
- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb, 
 

4. einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstückes im Maßstab 
nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben: 
 
- Straße und Hausnummer 
- Gebäude und befestigte Flächen 
- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen 
- Lage der Haupt- und Anschlusskanäle 
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant 
- in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandenen Baumbestand, 

 
5. Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den 

Entwässerungsprojekten und Längsschnitt durch die Grundleitung und die Revisions-
schächte mit Angaben der Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlenhöhe im Verhältnis 
zur Straße, bezogen auf NN. 

 
6. Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1:100, soweit dies zur Darstellung 

der Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbeson-
dere die Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche in Frage kommenden Einläufe 
sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials erkennen lassen, 
ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschieber, Rückstauver-
schlüsse oder Hebeanlagen.  

 
(3) Der Antrag für den Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage hat zu enthalten: 

 
1. Angaben über Art und Bemessung der Grundstücksentwässerungsanlage, 
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2. Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungserlaubnis für die Grundstücksentwässe-
rungsanlage, 

 
3. einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab 

nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben: 
 
- Straße und Hausnummer 
- vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück 
- Lage der Kleinkläranlage bzw. Sammelgrube 
- Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes mit Schächten 
- Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das Entsorgungsfahrzeug. 

 
(4) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestri-

chelten Linien und Mischwasserleitungen strichpunktiert darzustellen. Später auszuführende 
Leitungen sind zu punktieren. Dabei sind vorhandene Anlagen schwarz, neue Anlagen rot und 
abzubrechende Anlagen gelb kenntlich zu machen. Die für Prüfungsvermerke bestimmte grüne 
Farbe darf nicht verwendet werden. 

 
§ 8 

Allgemeine Einleitungsbedingungen 
 

(1) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen gelten die in dieser Satzung geregelten 
Einleitungsbedingungen.  

 
Wenn eine Einleitung nach der Abwasserverordnung (vgl. § 98 Abs. 1 NWG) genehmigt wird, 
treten die in dieser Genehmigung bestimmten Werte an die Stelle der in dieser Satzung festge-
legten Einleitungsbedingungen. Eine aufgrund der Abwasserverordnung erteilte Genehmigung 
ersetzt für ihren Geltungsumfang die Entwässerungsgenehmigung nach dieser Satzung nicht. 
Ist die Gemeinde für die Erteilung der Genehmigung nach § 98 Abs. 1 NWG nicht zuständig, so 
ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, der Samtgemeinde innerhalb eines Monats nach 
Erteilung der Genehmigung eine Abschrift der Genehmigung auszuhändigen. 

 
(2) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet werden. 

 
(3) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf unbelastetes Niederschlagswas-

ser, unbelastetes Grund- oder Dränwasser sowie unbelastetes Kühlwasser nicht, Schmutzwas-
ser nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 

 
(4) Die Samtgemeinde ist berechtigt, jederzeit die Grundstücksentwässerungsanlagen darauf zu 

überprüfen oder überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen nach dieser Satzung ein-
gehalten werden. Sie kann zu diesem Zweck auch jederzeit Proben des Abwassers entnehmen 
und untersuchen oder Messgeräte in den öffentlichen oder privaten Revisionsschächten instal-
lieren. Soweit kein Revisionsschacht vorhanden ist, ist die Samtgemeinde berechtigt, die zu 
Messung erforderlichen Einrichtungen anderweitig einzubauen. Die Kosten für diese Überwa-
chungsmaßnahmen hat der Grundstückseigentümer zu tragen. Der Grundstückseigentümer ist 
im Übrigen verpflichtet, der Gemeinde die für die Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lage und des Abwassers erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
(5) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwasser nicht den Anforderungen dieser Sat-

zung entspricht, so kann die Samtgemeinde fordern, dass geeignete Vorbehandlungsanlagen 
erstellt und/oder geeignete Rückhaltungsmaßnahmen ergriffen werden. 

 
Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, Vorbehandlungsanlagen so zu planen, zu betrei-
ben, zu überwachen und zu unterhalten, dass die Schädlichkeit und Menge des Abwassers 
unter Beachtung und Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik so 
gering wie möglich gehalten wird. 
Die Samtgemeinde kann verlangen, dass eine Person bestimmt und der Gemeinde schriftlich 
benannt wird, die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlagen verantwortlich ist. 
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Der Betreiber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrolle zu gewährleisten, dass die Einleitungs-
werte gemäß den vorstehenden Einleitungsbedingungen für Abwasser eingehalten werden. 
Über die Eigenkontrolle ist ein Betriebstagebuch zu führen. Die Eigenkontrollen sind entspre-
chend der in dieser Satzung für die behördliche Überwachung genannten Festlegungen hin-
sichtlich Art, Häufigkeit, Bewertung und Durchführung vorzunehmen. Eine behördlich durchge-
führte Kontrolle ersetzt die Eigenkontrolle nicht. 

 
(6) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer im Sinne dieser Satzung unzulässiger 

Weise in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet, ist die Samtgemeinde berechtigt, auf 
Kosten des Grundstückseigentümers die dadurch entstehenden Schäden in der Abwasseran-
lage zu beseitigen. 

 
(7) Zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlagen ist das Waschen und Pflegen von Kraftfahrzeu-

gen nur auf bzw. in den hierfür genehmigten Waschplätzen und Waschhallen erlaubt. Das Wa-
schen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist untersagt. 

 
(8) Entspricht ein Anschluss nicht mehr den jeweils geltenden Einleitungsbedingungen, ist der 

Grundstückseigentümer sowie ggf. der Abwassereinleiter verpflichtet, auf sein Kosten die Ein-
leitung entsprechend anzupassen. Auf Verlangen der Samtgemeinde hat die Anpassung inner-
halb einer von ihr zu bestimmenden Frist zu erfolgen. 
 

§ 9 
Besondere Einleitungsbestimmungen 

 
(1) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen solche Stoffe nicht eingeleitet werden, die 

 
- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 

 
- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden, 

 
- Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen, 

 
- die Abwasserreinigung und/oder die Schlammbeseitigung erschweren, 

 
- wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer 

krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich 
zu bewerten sind, 
 

- durch die Abwasserbeseitigungsanlage (Klärwerk) nicht beseitigt werden können und 
pflanzen-, tier-, luft- oder gewässerschädigend sind, 
 

- das in öffentlichen Abwasseranlagen tätige Personal gesundheitlich beeinträchtigen. 
 
Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe: 
 
- Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste; 

 
- Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier, Kehricht, Kaffeesatz, Katzenstreu, Latizes, 

Abfälle aus Tierkörperverwertung, Schlamm u.ä. (diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem 
Zustand nicht eingeleitet werden); 
 

- Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhär-
tende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 
 

- Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke und Futterreste aus der Tierhaltung; 
 

- Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die die Ölabscheidung ver-
hindern; 
 

- Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch 
diese Stoffe verunreinigten Waschwassers, soweit nicht in Leichtflüssigkeitsabscheidern 
vorbehandelt; 
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- Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5-10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phos-
gen, Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; 
Carbide, die Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe; 
 

- fototechnische Abwässer, wie Fixierbäder, ferritzyanhaltige Bleichbäder, Entwicklerbäder, 
Ammoniaklösungen, Pestizide, Arzneimittel, infektiöse Stoffe und gentechnisch veränder-
tes Material; 
 

- Kondensate aus Brennwertkesseln für Gasfeuerung mit einer Nennwärmebelastung  
> 25 kW. Analog Ölfeuerungen und Dieselmotoren für Heizöl EL bei einer Nennwärmebe-
lastung > 25 kW; 
 

- Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen; 
 

- Inhalte von Chemietoiletten; 
 

- nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizi-
nischen Instituten; 
 

- Abwässer aus der Oberflächenbehandlung von Außenflächen baulicher Anlagen (Fassa-
denreinigung); 
 

- Abwässer aus der Brandschadenssanierung; 
 

- Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Spül- und Waschmittel, die zu unverhältnismä-
ßig hoher Schaumbildung führen; 
 

- Medikamente und pharmazeutische Produkte, 
 

- Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und Schlachtabwässer aus 
Schlachthöfen, deren Rückhaltesystem nicht den Anforderungen der Verordnung über das 
Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfs-
mitteln (Düngemittelverordnung – DüMV) i.d.F. vom 16.12.2008 (BGBl. I S. 2524), zuletzt 
geändert durch Erste ÄndVO vom 14.12.2009 (BGBl. I S. 3905), entspricht. 

 
Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form anfallen und dabei die in dieser Satzung ge-
nannten Einleitungswerte nicht überschritten werden, gilt das Einleitungsverbot nicht; das Ver-
dünnungs- und Vermischungsverbot dieser Satzung bleibt von dieser Regelung unberührt. 

 
(2) Schmutzwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der Ver-

ordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung 
– StrlSchV -) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.01.2017 (BGBl. S.114) - insbesondere § 47 Abs. 4 - entspricht. 

 
(3) Gentechnisch neukombinierte Nukleinsäuren sind vor der Einleitung in die zentrale Abwasser-

anlage vollständig zu inaktivieren. Für diese Vorbehandlung ist ein Gutachten nach § 6 Abs. 3 
vorzulegen. 

 
(4) Schmutzwasser – insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Ein-

richtungen (z.B. Krankenhäuser) – dürfen, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Be-
nutzungsrechts, nur eingeleitet werden, wenn sie in der Stichprobe folgende Einleitungswerte 
nicht überschreiten: 

 
1. Allgemeine Parameter 

 
a) Temperatur               350 Celsius 

(DIN 38404 - C 4) 
 

b) pH-Wert        wenigstens  6,5 
(DIN EN ISO 10523)       höchstens  10,0 
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c) absetzbare Stoffe 
nur soweit eine Schlammabscheidung 
aus Gründen der ordnungsgemäßen Funk- 
tionsweise der öffentlichen Abwasseran- 
lage erforderlich ist           nach 0,5 Std.  
(DIN 38409 - H 9 - 2)               Absetzzeit 
- biologisch nicht abbaubar             1,0 ml/l 
- biologisch abbaubar                 10,0 ml/l 
- bei toxischen Metallhydrooxiden                     0,3 ml/l 

 
2. Schwerflüchtige lipophile Stoffe 

(u.a. verseifbare Öle, Fette) gesamt 
      (DIN ISO 11349: 2015 – 12)                 300 mg/l 

 
3. Kohlenwasserstoffe 

 
a) Kohlenwasserstoffindex insgesamt                100 mg/l 

(DIN EN ISO 9377-2-H 53 
DIN EN 856 <Teil 1, Mai 2002; Teil2; 
Oktober 2003> und DIN 1999 100 
<Oktober2003 Abscheideranlagen für 
Leichtflüssigkeiten) beachten. 
 

b) Kohlenwasserstoffindex, soweit im 
Einzelfall eine weitergehende 
Entfernung der Kohlenwasserstoffe 
erforderlich ist:                  20,0 mg/l 
(DIN EN ISO 9377-2-H 53) 
 

c) absorbierbare organische Halogenverbin- 
dungen (AOX)                    1,0 mg/l 
(DIN EN ISO 10301) 
 

d) Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasser- 
stoffe (LHKW) als Summe aus Trichlorethen, 
Tetrachlorethen, 1,-1,-1-Trichlorentan,  
Dichlormethan, gerechnet als Chlor (Cl)                 0,5 mg/l 
(DIN EN ISO 10301-F 4) 

 
4. Organische Stoffe 

 
a) Phenolindex, wasserdampfflüchtig                100 mg/l 

(DIN 38409 – H 16-2) 
 

b) Farbstoffe (DIN EN ISO 7887, Hauptabschnitt 3, 
(C1)) 
Nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der 
Vorfluter nach Einleiten des Ablaufs einer mecha- 
nischen-biologischen Kläranlage visuell nicht mehr 
gefärbt erscheint. 
 

5. Organische halogenfreie Lösemittel 
 

Mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und 
biologisch abbaubar: Entsprechend spezieller 
Festlegung, jedoch Richtwert nicht größer als 
er der Löslichkeit entspricht oder als         10 g/l als TOC 
(gaschromatisch z.B. analog DIN  EN ISO 1484) 
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6. Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 
 
a) Antimon (Sb)        0,5 mg/l 

(DIN EN ISO 11885-E 22) 
 

b) Arsen (As)        0,5 mg/l 
(DIN EN ISO 11885-E 22) 
 

c) Barium (Ba)        2,0 mg/l 
(DIN EN ISO 11885 - E 22) 
 

d) Blei (Pb)        1,0 mg/l 
(DIN 38406-6 – E 6-2;DIN EN ISO 11885-E 22) 
 

e) Cadmium (Cd)        0,5 mg/l 
(DIN EN ISO 5961 - E 19) 
 

f) Chrom 6wertig (Cr)       0,2 mg/l 
(DIN EN ISO 10304-3 - D 22; DIN 38405 – D 24) 
 

g) Chrom (Cr)        1,0 mg/l 
(DIN EN ISO 11885-E 22) 
 

h) Cobalt (Co)        2,0 mg/l 
(DIN EN ISO 11885-E 22) 
 

i) Kupfer (Cu)        1,0 mg/l 
(DIN EN ISO 11885-E 22; DIN 38406 – E 29) 
 

j) Nickel (Ni)        1,0 mg/l 
(DIN EN ISO 11885-E 22) 
 

k) Quecksilber (Hg)       0,1 mg/l 
(DIN EN ISO 12846-E 12) 
 

l) Selen (Se)        1,0 mg/l 
(DIN 38405 – D 23-2) 
 

m) Silber (Ag)        0,5 mg/l 
(DIN EN ISO 11885 - E 22) 
 

n) Zink (Zn)        5,0 mg/l 
(DIN EN ISO 11885-E 22) 
 

o) Zinn (Sn)        5,0 mg/l 
(DIN EN ISO 11885 - E 22) 
 

p) Aluminium (Al) und Eisen (Fe) 
  keine Begrenzung, soweit 

keine Schwierigkeiten bei 
der Abwasserbehandlung 
und –reinigung auftreten. 

 
7. Anorganische Stoffe (gelöst) 

 
a) Cyanid, leicht freisetzbar (CN)      1,0 mg/l 

(DIN 38405 – D 13-2) 
 

b) Cyanid, gesamt (CN)        20 mg/l 
(DIN 38405 – D 13-1) 
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c) Fluorid (F)         50 mg/l 
(DIN EN ISO 10304-1) 
 

d) Phosphor, gesamt (P)        50 mg/l 
(DIN EN 1189 A.6 - D 11; DIN EN ISO 
11885 - E 22P) 
 

e) Stickstoff aus Nitrit (NO2-N)        10 mg/l 
(DIN EN 26777 - D 10) 
 

f) Sulfat SO4)        600 mg/l 
(DIN EN ISO 10304 - 2 - D 20) 
 

g) Sulfid, leicht freisetzbar (S)       2,0 mg/l 
(DIN 38405 – D 27) 

 
8. Spontan sauerstoffzehrende Stoffe ( z.B. 

Natriumsulfit, Eisen(-II)–Sulfat, Thiosulfat) 
gemäß Deutschen Einheitsverfahren zur 
Wasser-, Abwasser und Schlammuntersu- 
chung „Bestimmung der spontanen Sauer- 
stoffzehrung (G 24)“  24, Lieferung; 1997 
(DIN V 38408 - G 24)       100 mg/l 

 
9. Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfalle fest-

gesetzt, wenn dies von der Menge oder der Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers 
her erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung sicherzustellen. 

 
(5) Die vorstehend genannten Grenzwerte beziehen sich auf das Abwasser unmittelbar im Ablauf 

der Abwasseranfallstelle. Sofern dort eine Messung aus technischen Gründen nicht erfolgen 
kann, muss die Probenahmemöglichkeit vom Grundstückseigentümer so geschaffen werden, 
dass eine Abwasserprobe vor einem Vermischen dieses Abwassers mit Abwässern aus ande-
ren Bereichen ohne einen das übliche Maß übersteigenden Aufwand von der Samtgemeinde 
durchgeführt werden kann. 

 
(6) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken 

oder von anderem nicht häuslichen Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen ist eine 
qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie umfasst mindestens fünf Stichproben, die - in einem 
Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnom-
men – gemischt werden. Bei den Parametern Temperatur und pH-Wert ist die qualifizierte Stich-
probe nicht anzuwenden. Dabei sind die in dieser Satzung oder in der Einleitungsgenehmigung 
genannten Grenzwerte einzuhalten.  

 
Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen Beschaffenheit der Abwässer notwendi-
gen Untersuchungen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung in der jeweils gültigen Fassung und den in dieser Satzung genannten 
entsprechenden DIN-Normen des Fachnormausschusses Wasserwesen im Deutschen Institut 
für Normung e.V., Berlin, auszuführen. 

 
(7) Höhere Einleitungswerte können im begründeten Einzelfall – nur unter Vorbehalt des jederzei-

tigen Widerrufs – zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädli-
chen Stoffe und Eigenschaften der Abwässer innerhalb dieser Grenzen für die öffentlichen Ab-
wasseranlagen, die bei ihnen beschäftigten Personen und die Abwasserbehandlung vertretbar 
sind. 

 
Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte und Frachtenbegrenzungen können im Einzel-
fall festgesetzt und die Einhaltung der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, 
soweit dies nach den Umständen des Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der 
öffentlichen Abwasseranlagen oder der bei den Anlagen beschäftigten Personen, die Beein-
trächtigung der Benutzbarkeit der Anlagen oder eine Erschwerung der Abwasserbehandlung 
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sowie der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten oder Einbrin-
gen von Stoffen, die die geringeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich der 
Anordnung unter das Einleitungsverbot dieser Satzung. 

 
(8) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik Abwasser 

zu verdünnen oder zu vermischen, um Einleitungswerte zu umgehen oder die Einleitungswerte 
zu erreichen. 

 
Sobald ein Überschreiten der Einleitungswerte oder ein sonstiger Verstoß gegen die Einlei-
tungsbedingungen festgestellt wird, hat der Grundstückseigentümer oder der Betreiber der An-
lage die Samtgemeinde unverzüglich zu unterrichten. 

 
II. Besondere Bestimmungen für die zentrale Abwasseranlage 

 
§ 10 

Grundstücksanschluss 
 

(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren Anschluss an die  öffentliche Abwasser-
anlage haben. Die Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und die Anordnung des Revisi-
onsschachtes/-kastens auf dem zu entwässernden Grundstück bestimmt die Samtgemeinde. 
Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Höhenlage der Einrichtungen zur Abwasserbe-
seitigung vor dem zu entwässernden Grundstück. 

 

(2) Die Samtgemeinde kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen ge-
meinsamen Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten 
Grundstückseigentümer die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast oder einer 
Dienstbarkeit gesichert haben.  

 

(3) Die Samtgemeinde lässt die Grundstücksanschlüsse für die Schmutzwasserbeseitigung (An-
schlusskanal vom Hauptsammler bis einschließlich Revisionsschacht/-kasten auf dem zu ent-
wässernden Grundstück) herstellen. 

 

(4) Ergeben sich bei der Ausführung des Grundstücksanschlusses unvorhersehbare Schwierigkei-
ten, die auch ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der Grund-
stückseigentümer den dadurch für die Anpassung seiner Grundstücksentwässerungsanlage 
entstehenden Aufwand zu tragen. Der Grundstückseigentümer kann keine Ansprüche geltend 
machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch solche Änderungen des Grund-
stücksanschlusses beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entste-
hen. 

 

(5) Die Samtgemeinde hat den Grundstücksanschluss zu unterhalten und bei Verstopfung zu rei-
nigen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer, wenn die Verstopfung von ihm verursacht 
wurde. 

 

(6) Der Grundstückseigentümer darf den Grundstücksanschluss nicht verändern oder verändern 
lassen. 

 
§ 11 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1) Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschließenden Grundstück ist vom Grundstückseigen-
tümer nach den jeweils geltenden Regeln der Technik, insbesondere gem. DIN EN 752 (Ent-
wässerungssysteme außerhalb von Gebäuden), DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsan-
lage innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grund-
stücke) und nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten zu errichten und zu 
betreiben. 
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(2) Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN EN 1610 in Verbindung mit DWA A 139 – jeweils 
in der aktuell gültigen Fassungen - zu erfolgen. Die Herstellung von Rohrgräben, das Verlegen 
des Hausanschlusses bis zur öffentlichen Abwasseranlage sowie das Verfüllen der Rohrgräben 
darf nur durch einen Unternehmer erfolgen, der gegenüber der Samtgemeinde die erforderliche 
Sachkunde nachgewiesen hat. 
 

(3) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die Samtgemeinde 
in Betrieb genommen werden. Bis zur Abnahme einschließlich der Dichtigkeitsprüfung nach DIN 
EN 1610 dürfen Rohrgräben nicht verfüllt werden. Über das Prüfungsergebnis wird ein Abnah-
meprotokoll ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. 
Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb einer zu stellenden Frist 
zu beseitigen. Die Abnahme befreit den Grundstückseigentümer nicht von seiner Haftung für 
den ordnungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage. 
 

(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zu-
stand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, so ist die unverzüglich der Samtgemeinde mit-
zuteilen. Die Samtgemeinde kann fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kos-
ten des Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 

(5) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich etwaiger Vorbe-
handlungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne des 
Abs. 1, so hat sie der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten entsprechend anzupassen. 
Auf Verlangen der Samtgemeinde hat die Anpassung innerhalb einer von ihr zu bestimmenden 
Frist zu erfolgen.  
 

(6) Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage auch 
dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen Abwasseranlage das erforderlich ma-
chen. Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Samtgemeinde. Die 
§§ 6 und 7 sind entsprechend anzuwenden. 

 
§ 12 

Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1) Der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten ist zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lage oder zur Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu 
den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. Sie sind 
berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzulei-
tende Abwasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen. 

 

(2) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Re-
visionsschächte, Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbehandlungsanlagen müssen zugäng-
lich sein. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstücksentwässerungs-
anlage geforderten Auskünfte zu erteilen. 

 
§ 13 

Sicherung gegen Rückstau 
 

(1) Gegen den Rückstau des Abwassers aus den öffentlichen Abwasseranlagen hat sich jeder 
Grundstückseigentümer selbst zu schützen. Aus Schäden, die durch Rückstau entstehen, kön-
nen Ersatzansprüche gegen die Samtgemeinde nicht hergeleitet werden.  

 

(2) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück. 
 

(3) Das unter der Rückstauebene anfallende Schmutzwasser ist dem öffentlichen Kanal rückstau-
frei über eine automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage zuzuführen. Abweichend davon 
kann eine Ableitung unter Verwendung eines Rückstauverschlusses erfolgen, wenn 
 

- ein natürliches Gefälle vorhanden ist, 
 

- die Räume, von denen Schmutzwasser abgeleitet wird, in Bereichen untergeordneter 
Nutzung liegen, 
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- (bei fäkalienhaltigem Abwasser aus Klosett- und Urinalanlagen) der Benutzerkreis der 
Anlagen klein ist (wie z.B. bei Einfamilienhäusern, auch mit Einliegerwohnung) und dem 
Benutzerkreis ein WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung steht, 
 

- (bei fäkalienfreiem Abwasser) im Falle eines Rückstaus auf die Benutzung der Ablauf-
stellen verzichtet werden kann. 

 
 

III. Besondere Vorschriften für die dezentrale Abwasseranlage 
 

§ 14 
Bau, Betrieb und Überwachung 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Sammelgruben, Kleinkläranlagen) sind 

vom Grundstückseigentümer gem. DIN 1986 und DIN 4261 („Kleinkläranlagen, Anwendung, 
Bemessung, Ausführung und Betrieb“) zu errichten und zu betreiben. 

 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind so anzulegen und vorzuhalten, dass sie von den 

eingesetzten Entsorgungsfahrzeugen ungehindert an- und abfahren und die Grundstücksent-
wässerungsanlagen ohne weiteres entleert/entschlammt  werden können. 

 
(3) Für die Überwachung gilt § 11 sinngemäß. 

 
§ 15 

Einbringungsverbote 
 

Die Einleitungsbedingungen dieser Satzung gelten auch für diese Grundstücksentwässerungsan-
lage. 

 
§ 16 

Entleerung 
 

(1) Die abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen werden von der Samtgemeinde oder ih-
ren Beauftragten regelmäßig entleert bzw. entschlammt. Zu diesem Zweck ist der Gemeinde 
oder ihren Beauftragten ungehindert Zutritt zu gewähren. Das anfallende Abwasser bzw. der 
anfallende Fäkalschlamm werden einer Behandlungsanlage zugeführt. 

 
(2) Im Einzelnen gilt für die Entleerungshäufigkeit: 

 
1. Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf geleert. Der Grundstückseigentümer ist ver-

pflichtet, rechtzeitig – mindestens eine Woche vorher – bei der Samtgemeinde die Notwen-
digkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen. 

 
2. Kleinkläranlagen werden bedarfsgerecht und nach den anerkannten Regeln der Technik, 

insbesondere der Bauartzulassung oder der DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine 
Entleerung oder Entschlammung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von fünf Jahren 
zu erfolgen.  
 
Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Fäkalschlammentsorgung ist, dass durch den 
Grundstückseigentümer die Durchführung regelmäßiger fachgerechter Messungen/Unter-
suchungen sichergestellt wird, anhand derer die Notwendigkeit einer Fäkalschlammabfuhr 
beurteilt werden kann. Die Messungen/Untersuchungen haben nach den anerkannten Re-
geln der Technik und mindestens einmal im Jahr zu erfolgen. Die Ergebnisse dieser Mes-
sungen/Untersuchungen sind der Samtgemeinde innerhalb von 14 Tagen mitzuteilen. 
 
Werden der Samtgemeinde die Ergebnisse der regelmäßigen Messungen/Untersuchungen 
nach Abs. 2 nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt, bestimmt die Gemeinde den Zeitpunkt 
für eine regelmäßige Entleerung oder Entschlammung der Kleinkläranlagen. 
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(3) Die Samtgemeinde oder ihre Beauftragten geben die Entsorgungstermine bekannt. Die Be-
kanntgabe kann öffentlich geschehen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle Vorkeh-
rungen zu treffen, damit die Entsorgung zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann. 

 
IV. Schlussvorschriften 

 
§ 17 

Maßnahmen an den öffentlichen Abwasseranlagen 
 

Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Samtgemeinde oder 
mit Zustimmung der Samtgemeinde betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen 
sind unzulässig. 

 
§ 18 

Anzeigepflichten 
 

(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3 Abs. 1), so hat 
der Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen. 

 
(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine der öffentlichen Abwasseranlagen, so ist 

die Samtgemeinde unverzüglich - mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich 
-  zu unterrichten. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder Mängel am Grundstücksanschluss un-

verzüglich - mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich - der Samtgemeinde 
mitzuteilen. 

 
(4) Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, so hat der bisherige Eigentümer die Rechtsän-

derung unverzüglich der Samtgemeinde schriftlich mitzuteilen. In gleicher Weise ist auch der 
neue Eigentümer verpflichtet. 

 
(5) Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich ändern (z. B. bei Produktionsumstellun-

gen), so hat der Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen. 
 

§ 19 
Altanlagen 

 
(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage der Beseitigung des auf 

dem Grundstück anfallenden Abwassers dienten und die nicht als Bestandteil der angeschlos-
senen Grundstücksentwässerungsanlage genehmigt sind, hat der Grundstückseigentümer in-
nerhalb von drei Monaten auf seine Kosten so herzurichten, dass sie für die Aufnahme oder 
Ableitung von Abwasser nicht mehr benutzt werden können. 
 

(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt die Samtgemeinde den Anschluss auf 
Kosten des Grundstückseigentümers. 

 
§ 20 

Befreiungen 
 

(1) Die Samtgemeinde kann auf Antrag bei der Niederschlagswasserbeseitigung ganz oder teil-
weise Befreiung vom Benutzungszwang (§ 4) gewähren, um – sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen – eine Eigennutzung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswas-
sers zu ermöglichen. 

 
(2) Ferner kann die Samtgemeinde von den Bestimmungen in §§ 6 ff. – soweit sie keine Ausnah-

men vorsehen – Befreiung erteilen, wenn die Durchführung dieser Bestimmungen im Einzelfall 
zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist. 

 
(3) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht 

unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. 
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§ 21 
Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, 

haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliche Ab-
wässer oder sonstige Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ferner hat 
der Verursacher die Samtgemeinde von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die Dritte in die-
sem Zusammenhang gegen die Samtgemeinde geltend machen. 

 
(2) Wer entgegen § 17 unbefugt Einrichtungen von Abwasseranlagen betritt oder Eingriffe an ihnen 

vornimmt, haftet für entstehende Schäden. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden und Nachteile, die der Samtge-
meinde durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vor-
schriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 
(4) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Ab-

wasserabgabe (§ 9 Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Samtgemeinde den erhöhten Betrag der 
Abwasserabgabe zu erstatten. 

 
(5) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. 

 
(6) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 

 
1. Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frost-

schäden oder Schneeschmelze; 
 
2. Betriebsstörungen, z. B. bei Ausfall eines Pumpwerkes; 
 
3. Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung; 
 
4. zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten im 

Straßenkanal oder Ausführung von Anschlussarbeiten; 
 
hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Schadenersatz nur, soweit die eingetrete-
nen Schäden von der Samtgemeinde schuldhaft verursacht worden sind. 

 
(7) Wenn bei der dezentralen Entsorgung trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder Ent-

schlammung infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger an-
derer Arbeiten die Entsorgung erst verspätet durchgeführt werden kann oder eingeschränkt 
bzw. unterbrochen werden muss, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Ersatz 
eventuell dadurch bedingter Schäden. 

 
§ 22 

Zwangsmittel 
 

(1) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie versto-
ßen wird, kann nach § 70 des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der Fassung vom 
14.11.2019 (Nds. GVBl. S. 316)  in Verbindung mit den §§ 64 bis 70 des Nds. Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) in der Fassung vom20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2019 (Nds. GVBl. S. 428) ein Zwangsgeld bis zu 
50.000,00 € angedroht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel kann wiederholt werden, 
bis die festgestellten Mängel beseitigt sind. 

 
(2) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Wege der Ersatzvornahme 

auf Kosten des Pflichtigen durchgesetzt werden. 
 
(3) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungszwangsverfahren 

eingezogen. 
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§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

1. § 3 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentlichen Abwasseranlagen anschlie-
ßen lässt; 

 
2. § 4 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen ableitet; 

 
3. dem nach § 6 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt; 

 
4. § 7 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentlichen Abwasseranlagen oder die Än-

derung der Entwässerungsgenehmigung nicht beantragt; 
 

5. den Einleitungsbedingungen in §§ 8, 9 und 15 die öffentlichen Abwasseranlagen benutzt; 
 

6. § 11 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder auch Teile hiervon vor der Ab-
nahme in Betrieb nimmt oder Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt; 

 
7. § 11 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt; 

 
8. § 12 Beauftragten der Samtgemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der Grund-

stücksentwässerungsanlage gewährt; 
 

9. § 16 Abs. 1 die Entleerung/Entschlammung behindert; 
 

10. § 16 Abs. 2 die Anzeige der notwendigen Grubenentleerung unterlässt, 
 

11. § 17 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt; 
 

12.  § 18 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 
 

§ 24 
Beiträge, Kostenerstattungen und Gebühren 

 
(1) Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Ab-

wasseranlage werden Beiträge, für die Herstellung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse wer-
den Kostenerstattungsbeträge und für die Benutzung der zentralen und dezentralen öffentlichen 
Abwasseranlagen werden Benutzungsgebühren nach besonderen Rechtsvorschriften erhoben. 

 
(2) Für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen werden Verwaltungskosten 

nach der Verwaltungskostensatzung erhoben. 
 

§ 25 
Übergangsregelung 

 
(1) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den Vor-

schriften dieser Satzung weitergeführt. 
 

(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und 
das Grundstück noch nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Ent-
wässerungsantrag gem. § 7 dieser Satzung spätestens zwei Monate nach ihrem Inkrafttreten 
einzureichen. 
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§ 26 
Hinweise 

 

Die Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung i.d.F. der  
26. Lieferung 1992 (Verlag: Chemie GmbH, Weinheim) und die DIN-Normblätter (erschienen in der 
Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln), auf die in dieser Satzung Bezug genommen wird, sind bei 
der Samtgemeinde archivmäßig gesichert hinterlegt. Sie können dort während der Dienststunden 
eingesehen werden. 

 

§ 27 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwasserbesei-
tigungssatzung vom 16.12.1993 außer Kraft. 
 

Rehden, den 20. Oktober 2022 
Kiene 
Samtgemeindebürgermeister 

 

 
 

Vorstehende Satzung wird hiermit verkündet. 
 

Rehden, den 25.10.2022 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Kiene 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
- Jahresabschluss 2019 

 

Der Rat der Samtgemeinde Rehden hat in seiner Sitzung am 20.10.2022 den Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2019 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Samtgemeindebürgermeister 
die Entlastung für das Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG wird hiermit der 
Beschluss über den Jahresabschluss 2019 sowie über die Entlastung öffentlich bekannt gemacht. Der 
Jahresabschluss und der um die Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters ergänzte Schluss-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes liegen gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage 
nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer sams-
tags) zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Schulstraße 20, 49453 Rehden, Zim-
mer 2.44, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 

Rehden, 25.10.2022 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Kiene 
 
 

Gemeinde Wetschen 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
- Jahresabschlüsse 2018 und 2019 

 

Der Rat der Gemeinde Wetschen hat in seiner Sitzung am 06.10.2022 die Jahresabschlüsse für die 
Haushaltsjahre 2018 und 2019 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirektor 
die Entlastung für das jeweilige Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG werden 
hiermit die Beschlüsse über die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sowie über die Entlastungen öffent-
lich bekannt gemacht. Die Jahresabschlüsse und die um die Stellungnahmen des Gemeindedirektors 
ergänzten Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 
NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Schulstraße 
20, 49453 Rehden, Zimmer 2.44, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 

Rehden, 25.10.2022 
Der Gemeindedirektor 
Kiene 
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Samtgemeinde Thedinghausen 
 

1. Änderung der Verbandsordnung 
des 

Abwasserzweckverbandes 
Thedinghausen/Bruchhausen-Vilsen 

 
Aufgrund des §§ 7 ff. des Niedersächsischen Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) in der Fassung vom 21. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 493), zuletzt geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700) i. V. m. § 10 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191) hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Thedin-
ghausen/Bruchhausen-Vilsen am 11.07.2022 folgende 1. Änderung der Verbandsordnung beschlos-
sen: 
 

Artikel I 
 

1. In Abs. 1 des § 5 „Zusammensetzung der Verbandsversammlung“ wird die Angabe „§ 61 Abs. 8 

NGO“ geändert in „§ 81 Abs. 3 NKomVG“. 
 
2. Unter Ziffer 6 des § 6 „Aufgaben der Verbandsversammlung“ wird die Bezeichnung „der NGO“ 

geändert in „des NKomVG“. 
 
3. In Abs. 2 des § 7 „Sitzungen der Verbandsversammlung“ wird die Angabe „§ 33 Abs. 2 NGO“ 

geändert in „§ 47 Abs. 2 NKomVG“. 
 
4. In Abs. 1 des § 11 „Änderung der Verbandsordnung, Umwandlung und Auflösung“ wird die 

Angabe „§ 5 Abs. 6 NKomZG“ geändert in „§ 2 Abs. 5 NKomVG“. 
 
5. Der § 13 „Bekanntmachungen“ erhält folgenden neuen Wortlaut: 

 
„§ 13 

Bekanntmachungen 

 
(1) Änderungen der Verbandsordnung, Satzungen und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Bekannt-

machungen des Zweckverbandes werden im Internet unter der Adresse 
https://www.diepholz.de/amtliche-bekanntmachungen im elektronischen Amtsblatt für den Land-
kreis Diepholz und im elektronischen „Amtsblatt für die Samtgemeinde Thedinghausen“ unter der 
Adresse www.thedinghausen.de veröffentlicht. Einladungen zu Sitzungen der Verbandsversamm-
lung werden ebenfalls dort veröffentlicht. Daneben erfolgt nachrichtlich eine Veröffentlichung im 
Lokalteil der Kreiszeitung (für den Bereich der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen) und im Lokal-
teil der Thedinghäuser Zeitung (für den Bereich der Samtgemeinde Thedinghausen). 

 
(2) Ortsübliche Bekanntmachungen werden für den Bereich der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen im 

amtlichen Teil der Kreiszeitung erfolgen. Ortsübliche Bekanntmachungen werden für den Bereich 
der Samtgemeinde Thedinghausen durch Veröffentlichung im Internet unter der Adresse www.the-
dinghausen.de im  elektronischen „Amtsblatt für die Samtgemeinde Thedinghausen“ veröffentlicht.“ 

 
6. Zur Umsetzung einer gendergerechten Sprache werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
a) In Abs. 1 des § 5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung erhält der letzte Satz folgende 

Fassung: 
 

„Für jedes Mitglied wird eine Vertretung benannt. Vertretungen der Hauptverwaltungsbeamtin/des 
Hauptverwaltungsbeamten sind deren Vertretungen gem. § 81 Abs. 3 NKomVG (Verwaltungsver-
treterin/Verwaltungsvertreter).“ 

  
  

https://www.diepholz.de/amtliche-bekanntmachungen
http://www.thedinghausen.de/
http://www.thedinghausen.de/
http://www.thedinghausen.de/
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b) Der Abs. 2 des § 5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung erhält folgenden neuen Wort-

laut: 
 

„Jede Vertreterin/Jeder Vertreter hat eine Stimme. Die Vertretungen eines Verbandsgliedes können 
ihre Stimmen jedoch nur einheitlich abgeben.“ 

 
c) In Abs. 1 des § 10 Kassenführung und Rechnungsprüfung werden die Worte „der Verbandsge-

schäftsführer“ ersetzt durch „die Verbandsgeschäftsführerin/der Verbandsgeschäftsführer“. 
 
d) Der Abs. 1 des § 12 Auflösung des Verbandes und dessen Abwicklung erhält folgende neuen Wort-

laut: 
 

„Im Falle der Auflösung des Zweckverbandes erfolgt die Abwicklung durch zwei von der Verbands-
versammlung gewählte Personen, die die Liquidation durchführen.“  

 
Artikel II 

 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in den elektronischen Amtsblättern 
für den Landkreis Diepholz und der Samtgemeinde Thedinghausen in Kraft. 
 
Thedinghausen, den 11.07.2022 
Abwasserzweckverband Thedinghausen/Bruchhausen-Vilsen 

Im Auftrag 
Gez. Johann-Dieter Oldenburg     Gez. Anke Fahrenholz 
Verbandsvorsteher      Verbandsgeschäftsführerin 

 
 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser  
Geschäftsstelle Sulingen   
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen  
 
  Sulingen, 19.10.2022 
 
 

Flurbereinigung Gessel 
- Verfahrensnummer: 2753 

- Az.:  4.2.4 – 002.0 
 

- Beschluss 
zugleich 

Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
 
 
I. Beschluss  -Entscheidender Teil- 
 
Hiermit wird die 

„Flurbereinigung Gessel“ 

 
gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 
(BGBl. I S. 2794), angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt.  
 
Das Verfahrensgebiet befindet sich in der Stadt Syke.  
 
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von rd. 248 ha. 
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Die Flurstücke, die der Flurbereinigung unterliegen, sind im Verzeichnis der Verfahrensflurstücke alter 
Bestand aufgeführt. Das Verzeichnis der Verfahrensflurstücke alter Bestand ist Bestandteil dieses Be-
schlusses. Die Grenze des Flurbereinigungsgebietes ist in einer Gebietskarte nachrichtlich dargestellt.  
 
Der vollständige Beschluss mit dem Verzeichnis der Verfahrensflurstücke, der Gebietskarte und einem 
Auszug aus dem FlurbG (§§ 34, 85 und 154) sowie die Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilneh-
mergemeinschaft können von den Beteiligten bei der 
 

Stadt Syke, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke 
 

und beim 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen,   
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen 

 
während der jeweils üblichen Sprechzeiten sowie nach Vereinbarung zwei Wochen lang nach der  
Bekanntmachung eingesehen werden.  
 
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-
Weser unter: 

www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen 
eingesehen werden.   
 
Die Eigentümer der zum Verfahren gehörenden Grundstücke sowie die den Eigentümern gleichstehen-
den Erbbauberechtigten bilden die Teilnehmergemeinschaft, die mit dem Flurbereinigungsbeschluss als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts entsteht. Die Teilnehmergemeinschaft führt die Bezeichnung  
 

„Teilnehmergemeinschaft Gessel“ 

 
und hat ihren Sitz in Gessel. 
 

Dieser Beschluss ist sofort vollziehbar, § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Art. 15 vom 
04.05.2021 (BGBl. I 882). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale Lan-
desentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hildesheim oder bei der Geschäftsstelle Sulin-
gen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Galtener Str. 16, 27232 Sulingen, schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit dem ersten Tag der Be-
kanntmachung. Bei schriftlichem Widerspruch wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschrei-
ben innerhalb der Frist bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen ist. 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Niedersächsischen Oberverwaltungsge-
richt -Flurbereinigungssenat-, Uelzener Str. 40, Postfach 2371, 21335 Lüneburg, schon vor Erhebung 
der Anfechtungsklage beantragt werden, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wiederherzu-
stellen (§ 80 Abs. 5 VwGO), wenn rechtzeitig Widerspruch eingelegt wird. 

 
II. Ladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
 

Die Teilnehmer der Flurbereinigung Gessel werden hiermit gleichzeitig gemäß § 21 Abs. 2 FlurbG zur  
 

Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Gessel 
8.12.2022 um 19:00 Uhr 

in das Gasthaus Spreekenhoff, Am Spreeken 24, 28857 Syke – Gessel 
 

geladen. 
 

http://www.arl-lw.niedersachsen.de/
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Die Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von den im Wahltermin anwesenden Teil-
nehmern (Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet Gessel gehörenden Grundstücke sowie die den 
Eigentümern gleichgestellten Erbbauberechtigten) oder Bevollmächtigten gewählt. Der Bevollmächtigte 
hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen und sie der Flurbereinigungsbehörde auf Anord-
nung zu übergeben. Der Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat eine Stimme; gemeinschaftliche Eigen-
tümer gelten als ein Teilnehmer. Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten. 
 
Soweit die Wahl im Termin nicht zustande kommt und ein neuer Wahltermin keinen Erfolg verspricht, 
kann die Flurbereinigungsbehörde Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter nach Anhörung der 
landwirtschaftlichen Berufsvertretung bestellen. 

 
III. Weitere Bekanntmachungen 
 
Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums 

 
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gelten 
folgende Einschränkungen:  
 
- in der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur Än-

derungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören, § 34  
Abs. 1 Nr. 1 FlurbG; 

- Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden, § 34 Ab-
satz 1 Nr. 2 FlurbG; 

- Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Aus-
nahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden, § 34 Absatz 1 Nr. 3 FlurbG. 

   
Sind entgegen den Vorschriften des § 34 Absatz 1 Nr. 1 und 2 FlurbG Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt 
bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wiederherstellen 
lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist.  
 
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift des § 34 Absatz 1 Nr. 3 FlurbG vorgenommen worden, so muss 
die Flurbereinigungsbehörde Ersatzanpflanzungen anordnen, § 34 Abs. 3 FlurbG.  
 
Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedürfen Holz-
einschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde, § 85 Nr. 5 FlurbG.  
 
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift des § 85 Nr. 5 FlurbG vorgenommen worden, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder ver-
lichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu 
bringen hat, § 85 Nr. 6 FlurbG. 

 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte   

 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung in der Flurbereinigung  
Gessel berechtigen können, sind innerhalb von drei Monaten bei der Flurbereinigungsbehörde anzu-

melden. 
 
Es kommen insbesondere in Betracht: 
a) Rechte von Wasser- und Bodenverbänden, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 

zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; 
b) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von Rech-

ten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke beschränken (z. B. Pacht-, Miet- 
o. ä. Rechte); 
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c) im Grundbuch nicht eingetragene Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund-
stücken, insbesondere Hutungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsgerechtig-
keiten, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 01.01.1900 begründet sind und des-
halb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften; 

d) Rechte an solchen (zuvor unter c) bezeichneten) Rechten; 
e) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster über-

nommen sind.  
 
Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisheri-
gen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 und 3 FlurbG).  
Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegenüber diese Frist durch Be-
kanntgabe dieses Beschlusses zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches unrichtig ge-
worden sind, werden die Beteiligten gebeten, die Berichtigung des Grundbuches zu veranlassen.  

 
Hinweise 
 

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung 
der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf 
ihnen vorzunehmen, § 35 Abs. 1 FlurbG. 
 
Im Auftrage 
gez. 
(Baalmann)        L.S. 

 

 
Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 
 

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) hat 
in ihrer Sitzung am 26. September 2022 den Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 
gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 7 der Zweckverbandssatzung beschlossen. 
 
Die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 der Zweckverbandssat-
zung wurde von der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 
in Bremen am 17. Oktober 2022 unter dem Aktenzeichen – 52-7 – erteilt. 
 
Der Nachtrags-Wirtschaftsplan 2022 einschließlich Erläuterungen liegt im Anschluss an die öffentliche 
Bekanntmachung sieben Tage in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in Bremen, Willy-Brandt-
Platz 7, öffentlich aus.  
 
Bremen, den 27. Oktober 2022 
Reiner Bick 
stellv. Geschäftsführer 

 

 

 


